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Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Abteilung 6 Bildung und Gesellschaft
Referat Förderungsmanagement 



	Dieser Antrag ist unterzeichnet in elektronischer Form
an abt06-foem@stmk.gv.at zu übermitteln! 

	Für Rückfragen: E-Mail: abt06-foem@stmk.gv.at




	Ansuchen um eine Förderung für Lehrgänge im Rahmen der Bund/Länder-Förderinitiative im Bereich Erwachsenenbildung durch die Abteilung 6 Bildung und Gesellschaft 



	|_| Nachholen des Pflichtschulabschlusses



	Bezeichnung der Maßnahme

	[bookmark: Text5]     



	Akkreditierung

	|_| Ja
	Akkreditierungsnummer:      
	|_| im Laufen



	Angaben zur Förderungswerberin / zum Förderungswerber



	Verein / Institution / Einzelperson / Firma etc.
	     

	Rechtsform (Verein, GmbH **, gemeinnützige GmbH. etc.) *
	     

	|_| gemeinnützig
	|_| gewinnorientiert
	(Bitte Zutreffendes ankreuzen)

	ZVR-Zahl *** / Geburtsdatum bei Einzelperson / Firmenbuchnummer etc.
	     

	* Bei sonstiger Rechtsform (z.B. ARGE, Interessensgemeinschaft) ist die vertretungsbefugte Person (inkl. Geburtsdatum) als AntragstellerIn anzuführen.

	** Aufgrund der Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezember 2023 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen, ABl. L 2023/2831 vom 15.12.2023 (De-minimis Verordnung) ist eine Bestätigung erforderlich, dass die Summe der lukrierten Förderungsbeiträge innerhalb der vorangegangenen zwei Steuerjahren und des laufenden Steuerjahres € 300.000,00 nicht übersteigen (inkl. der aktuell beantragten Förderung).

	*** Der Vereinsregisterauszug ist dem Ansuchen beizufügen.




	Adresse und Kontakt

	Straße
	     

	Postleitzahl
	     
	Ort
	     

	Telefonnummer
	     
	E-Mail
	     

	Fax
	     
	Homepage
	     



	Vertretungsbefugte Kontaktperson der gesamtverantwortlichen Organisation
(z.B. Vereinsobmann/-frau, Geschäftsführung etc.)

	Familienname
	     
	Vorname
	     

	(akademischer) Titel
	     

	Funktion
	     

	Telefonnummer
	     
	E-Mail
	     



	Für die Durchführung verantwortlich (z.B. Kursleiter/in etc.)

	Familienname
	     
	Vorname
	     

	(akademischer) Titel
	     

	Funktion
	     

	Telefonnummer
	     
	E-Mail
	     



	Bankverbindung (Konto muss auf die/den Förderungswerber/in lauten!)

	Hauptverbindung
	|_| Ja
	|_| Nein

	Kontoinhaber/in
	     

	Bankinstitut
	     

	IBAN
	     
	BIC
	     



	Vorsteuerabzugsberechtigung (Zutreffendes ankreuzen)

	|_| Ja
	|_| Nein
	|_| Teilweise (     %)




	Allgemeine Angaben zum Förderungsgegenstand



	Geplanter Zeitraum der Maßnahmenumsetzung 

	von
	     
	bis
	     



	Durchführungsort und Region

	Kursstandort
	     

	|_|
	Steiermark gesamt
	|_|
	Obersteiermark Ost

	|_|
	Zentralraum Steiermark
	|_|
	Oststeiermark

	|_|
	Region Liezen
	|_|
	Südoststeiermark

	|_|
	Obersteiermark West
	|_|
	Südweststeiermark



	Wirtschaftliche Eignung
Angaben zur finanziellen Durchführbarkeit der beantragten Maßnahme
(z.B. Bilanz / Einnahmen-Ausgaben-Übersicht des Vorjahres)

	     



	Kooperation(en)

	Eingebundene Organisationen / Einrichtungen
	Art der Kooperationstätigkeit

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     



	Verpflichtende Angaben, Eckdaten und Kurzbeschreibung zur Maßnahme

	Zusätzlich ist ein ausführliches Konzept inkl. Mitarbeiter/innenübersicht mit Ausbildung und Zuständigkeiten im Rahmen der gegenständlichen Maßnahme, das pädagogische Konzept und ein Projektplan (Vorlage Projektplan siehe unter Formulare Förderungsmanagement) als zusätzliche Anlage beizufügen!

	Bedarf / Ausgangssituation

	     



	Zielgruppe(n)

	Detaillierte Zielgruppenbeschreibung nach Möglichkeit mit quantitativen Angaben zur Zielgruppe

	     

	Beschreibung der Maßnahmen zur Erreichung der spezifizierten Zielgruppe Frauen und Personen ohne Migrationshintergrund

	     



	Zielsetzung der Maßnahme (Kurzversion)

	     



	Kurzbeschreibung
Mindestens eine ½ A4 Seite, die Kurzbeschreibung muss im Formular ausgefüllt werden.
Ein Verweis „siehe Beilage, siehe Programm, siehe Homepage etc.“ ist nicht ausreichend!

	     




	Darstellung der Kosten

	Gesamtkosten (Anzahl der UE multipliziert mit den SEK, plus ggf. Kinderbetreuung)
	€      

	Gesamtanzahl der Unterrichtseinheiten (UE)
	     

	Kosten pro Teilnehmende (Gesamtkosten durch Anzahl Teilnehmende)
	€      

	Gesamtanzahl der Teilnehmenden
(bis 14 TN/innen  oder 15 – 25 TN/innen)
	     

	Anzahl der UE zu                      SEK  € 110
1 Trainer/in bis 14 TN/innen 
	     

	Anzahl der UE zu                      SEK € 130
1 Trainer/in 15 - 25 TN/innen
	      

	Anzahl der UE zu                      SEK € 160
2 Trainer/innen
	      

	Anzahl der Einheiten Kinderbetreuung 
SEK € 45
	     




	Darstellung Personal und Form des Dienstverhältnisses

	Name Trainer/in – angestellt, freie/r Dienstnehmer/in – bitte anführen

	     



	Name (Lern-)Begleitung/Beratung – angestellt, freie/r Dienstnehmer/in – bitte anführen

	     




	Positive Auswirkungen bzw. langfristiger Nutzen der geplanten Aktivitäten

	     



	Beschreibung des Beitrages der geplanten Aktivitäten zu den Wirkungszielen des Ressorts

	     



	Auflistung der Wirkungsziele (Zutreffendes ankreuzen)

	|_|
	Alle Menschen in der Steiermark finden auf Basis ihrer Potenziale, unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Einkommens- und Vermögensverhältnissen die gleichen Bildungschancen vor. Das dafür notwendige bedarfsgerechte und qualitätsvolle Angebot im Sinne des lebensbegleitenden Lernens steht zur Verfügung.

	|_|
	Es besteht ein kinder-, jugend- und familienfreundliches Umfeld, das Möglichkeiten zur individuellen Entfaltung schafft.

	|_|
	In der Steiermark lebende Mädchen und Frauen finden in ihrer Region ein bedarfsorientiertes Beratungsangebot vor.



	Beitrag der geplanten Aktivitäten zu den Handlungsschwerpunkten der Abteilung 6 Bildung und Gesellschaft
Beitrag zur Strategie bzw. Förderungsrichtlinien; Angabe zum relevanten Abschnitt. (Erläuterung des Beitrages, eine reine Aufzählung ist nicht ausreichend)
Art. 15a B-VG Vereinbarung;     LLL-Strategie "Zukunft der Erwachsenenbildung Steiermark"; 

	     



	Verpflichtende Beilagen

	· Nachweis der erfolgten Akkreditierung

	· Finanzierungsplan der gesamten Maßnahme

	· Ausführliches (pädagogisches) Konzept inkl. Personal- und Projektplan




Datenschutzrechtliche Hinweise
Registerabfragen
Zum Zweck der Überprüfung der bekanntgegebenen Daten sowie zur Vervollständigung der Daten erfolgen Abfragen bei folgenden Registern:
· Zentrales Melderegister – ZMR: Überprüfung von Namen, Geburtsdatum und Adresse.
· Unternehmensregister: Daten aus dem Firmenbuch, dem Zentralen Vereinsregister sowie aus dem Ergänzungsregister für sonstige Betroffene.
· Transparenzportal im Umfang des § 11 StFTG 2025.
· Stammzahlenregister: für Zwecke der Bildung des maßgeblichen bereichsspezifischen Personenkennzeichens (bPK) und der verschlüsselten bereichsspezifischen Personenkennzeichen Transparenzdatenbank (vbPK-ZP-TB) und Amtliche Statistik (vbPK-AS).
· eAid-Register: zur Überprüfung der Voraussetzungen für De-minimis-Beihilfen (Art. 6 De-Minimis-Verordnung – Verordnung (EU) 2023/2381.

Datenschutz, Transparenzdatenbank
Der Förderungsgeber bzw. die Förderungsstelle ist berechtigt, alle im Förderungsantrag enthaltenen sowie die bei der Gewährung, der Auszahlung, der Einstellung und Kontrolle der Förderung sowie bei allfälligen Rückforderungen anfallenden, die Förderungswerberin/-nehmerin/-empfängerin bzw. den Förderungswerber/-nehmer/-empfänger betreffenden personenbezogenen Daten für Zwecke der Abwicklung der Förderung und für Kontrollzwecke automationsunterstützt zu verarbeiten (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b und e, Art. 9 Abs. 2 lit. g, Datenschutzgrundverordnung – DSGVO iVm § 15 Steiermärkisches Förderungstransparenzgesetz – StFTG 2025).
[bookmark: _Hlk210208458]Der Förderungsgeber bzw. die Förderungsstelle ist berechtigt, die in der Förderungsrichtlinie erwähnten Registerabfragen durchzuführen und zu diesem Zweck die dafür erforderlichen Daten an die Registerverantwortlichen zu übermitteln.
Der Förderungsgeber bzw. die Förderungsstelle ist berechtigt, die oben genannten Daten für allfällige Rückforderungen zu verarbeiten und zu diesem Zweck auch an Gerichte zu übermitteln. (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f, Art. 9 Abs. 2 lit. f DSGVO). 
Der Förderungsgeber bzw. die Förderungsstelle ist berechtigt, Daten der Förderungsnehmerin bzw. des Förderungsnehmers an folgende Empfänger zu übermitteln: 
· an den Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshof Steiermark für Kontrollzwecke;
· Name oder die Bezeichnung unter Angabe der Rechtsform, den Förderungsgegenstand, die Art und die Höhe der Förderungsmittel, die Zuordnung zum Leistungsangebot sowie Angaben über die Zahlungen an das für Finanzen zuständige Mitglied der Bundesregierung zum Zweck der weiteren Verarbeitung gemäß § 2 TDBG 2012 in der Transparenzdatenbank (§ 12 iVm § 15 Abs. 5 StFTG 2025);
· Name oder die Bezeichnung unter Angabe der Rechtsform, den Förderungsgegenstand sowie die Art und die Höhe der Förderungsmittel im Rahmen des Förderungsberichts gemäß § 13 StFTG 2025 an den Landtag sowie an die Allgemeinheit; 
· Angabe der Beihilfenempfängerin bzw. des Beihilfeempfängers, Beihilfebetrag, Tag der Gewährung, Beihilfeinstrument und betroffener Wirtschaftszweig an das zentrale eAid-Register (Art. 6 De-minimis-Verordnung – Verordnung (EU) 2023/2381.
Informationen von allgemeinem Interesse sind nach § 4 Informationsfreiheitsgesetz zu veröffentlichen. Nach dieser Richtlinie gewährte Förderungen können davon betroffen sein.
Daten zu Förderungen an nicht natürliche Personen, die in einem Kalenderjahr mehr als 1.500 Euro betragen, können gemäß § 40k Transparenzdatenbankgesetz 2012 am Transparenzportal veröffentlicht werden.
Die Daten werden für einen Zeitraum von zehn Jahren nach der Beendigung der vollständigen Abwicklung der Förderung aufbewahrt, sofern keine rechtliche Verpflichtung dem entgegensteht oder die Daten in anhängigen verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen Verfahren benötigt werden (§ 15 Abs. 8 StFTG 2025).
Allgemeine Informationen 
· zu den Ihnen zustehenden Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerruf und Widerspruch sowie auf Datenübertragbarkeit, 
· zu dem Ihnen zustehenden Beschwerderecht bei der Österreichischen Datenschutzbehörde und 
· zum Verantwortlichen der Verarbeitung (Amt der Landesregierung gemäß § 15 Abs. 9 StFTG 2025) und zum Datenschutzbeauftragten 
finden Sie auf der Datenschutz-Informationsseite der Steiermärkischen Landesverwaltung (https://datenschutz.stmk.gv.at). 
 
· Die/der Förderungswerbende bestätigt mit der Unterschrift die Richtigkeit und Vollständigkeit sämtlicher im Antrag angegebener Daten. 
· Die/der Förderungswerbende bekennt sich mit der Unterschrift zur österreichischen Verfassung und deren Grundwerten, insbesondere zu einem säkulären Staat und gegen Antisemitismus.
· Bei einer allfälligen Förderung durch die Abteilung 6 Bildung und Gesellschaft ist für Publikationen das auf der Homepage bereitgestellte Logo zu verwenden.
· Die Erstellung des Förderungsvertrages erfolgt durch den Förderungsgeber.
	     , am      
_____________________________

Ort, Datum
	






__________________________________________

Unterschrift Vertretungsbefugte/r
und Stempel


(     )
Name in Blockschrift
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